
 

 

 

 

 

Elternbeiträge der OGS und Vormittagsbetreuung 

 

Die Landesregierung hat am 26.03.2020 einen Vorschlag bzgl. der geplanten 

Erstattung von OGS-Elternbeiträgen für den Monat April unterbreitet.  

Demnach sollen die Kommunen (Gemeinde Schwalmtal/Kreis Viersen) für den Monat 

April auf die Erhebung von Beiträgen für die Betreuung in- Kindertageseinrichtungen, 

Offenen Ganztagsgrundschulen und Kindertagespflegestellen verzichten. Vor einer 

Umsetzung der getroffenen Vorschläge sind auf Landesebene noch ein Erlass der 

Landesregierung und auf kommunaler Ebene Beschlüsse der zuständigen politischen 

Gremien erforderlich. Sobald diese Beschlüsse gefasst wurden, wird der Verein zur 

Schülerbetreuung Schwalmtal e.V. dieses auch für die Elternbeiträge der 

Vormittagsbetreuung entsprechend umsetzen. Für den Einzug und die Erstattung der 

OGS-Elternbeiträge ist die Gemeinde Schwalmtal zuständig. 

 

Schwalmtal, 31.03.2020 

 

gez. Stephan Joebges 

Vorsitzender Verein zur Schülerbetreuung Schwalmtal e.V. 


